
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES R~EGIERUNGSRATE&~
DESKANtONSSOLOTHURN

VOM ß
23, Januar 1974 Nr 392

Die~ ~Bu.che~ hat an der Gemeindever—
sammlung die Durchführung der .Ortsplanung beschlossen und somit

der Einführung des Bauplanverfahrens zugestimmt.

~Unterdessen hat.das mit der Projektierung beauftragte Ingenieur—

0, in Zusa~enarbeit mit der Baükommission und dem Gemeinderat,

die künftige bauliche Gestaltung des Dorfes eingehend studiert

und in nachstehenden Plänen und Regleinenten festgehalten:

1. Zonenplan M 1 2‘OOO

2. Strassen— und Baulinienplan M 1 : 2~OOO

3,. Strassen— und Baulinienplan M 1: l‘OOO
4. Bau—Regl~inent

5. Perimetei~—Reglement

Die Studien dieser Planung erfolgten naöhdenheutigen Planungs—

~rundsätzen und tragen der künft~geii baulichen Entwicklung der

Ge~einde Rechnung.

Die Abgrenzung des Baugebietes im: vorliegenden Bebauungsplan hat

sich aufgrund der baulichen Entwicklung der Gemeinde ergeben.

Das Zonengebiet setzt sich zusammen aus einer 2—geschossigen Wohn—

zone, einer Kernzone sowie -eine±~-Grünzone für öffentliche Bauten,

Die öffentliche Auflage des Zonen—, Strassen— und Baulinienplanes

sowie des Bau— und Perimeter—Reglementes erfolgte vom 15. Februar

bis 15. März i97:1,-.W~,hrend,dieser Zeit wurden insgesamt•ll Ein—

sprachen eingereicht, welche vom Gemeinderat bereinigt und er—

ledigt werdei~ koi~nten, An der G~meind~te~sammlung vom 25,August

1972 wurden die Pläne und Reglemente genehi~iigt,

Gegenüber dem Plan der provisorischen Schutzgebiete entsteht durch

diese Neueinzonung eine geringfügige Aend~rung, die iiri Pl~.n

korrigiert ~w~rden muss,
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell sind noch folgende Bemerkungen anzubringen:

~:a)~vorhabenanI~antonsstrass~n
Sämtliche Bauvorhaben, welche an die Kantonsstrasse zu liegen

kommen, müssen in jedem Fall dem Kant. Tiefbauamt zur Stellung

nahme unterbreitet werden.

b) ~r~1emenb

§ 1 Als Ergänzung ist in § 1 nach der Kernzone (K)

W 1 1/2 Südhang einzufügen, wie dies in §. 3, Abs.~2

geregelt und iu Plan unschrieben ist,

Demzufolge istauch dä~ M~iginale im~ 3~Abs, 2

W 1 1/2 einzufügen,

§ 3, ~bs. 1 Der letzt~ Sat~‘ ist zu präz~sier~n, er muss lauten:

“Estrichausbauten gemäss §15 ~Abs, l~ des Normal—

baureglementes sind zulässig.

c~eter-Re~lement
:. ~6 lit, c Die Rekursfris~gegen den Gemeinde~at~entscheid

und die Schätzungsk6mmission beträgt gemäss

Verwaltungsrechtspflegeges~tz vöm 1, April 1971

10 Tage (nicht 30 Tage),

Es wird

beschlossen

1, De~ Zonen—, Strassen— und Baulinienplan der Einwolmergemeinde
• ‘Kyburg—Buchegg wird genehmigt, •

2, Das Bau—Reglement der ~emeinde Kyhurg—Buchegg wird genehmigt,

3. Das Zonen- und Perimeter~Reglement ~e~den unter Vorbehalt der
in den Erwägung~n gem~hten Jnderiü~g~n bzw, Ergänznn~ren ge

nehmigt,

4, Der Plan der provisorischen Schutzgebiete ist an die mit diesen

BeschJ~uss ~genehmigte B~iuzön~ng~‘enze anzu~s~en,
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5, Die Gemeinde wird verhalten, dem Amt für Raumplanung bis zum
31. März 1974 noch mindestens ‚je 5 bereinigte, von der Gemeinde

unterzeichnete Bau— und Perimeter—Reglemente zuzustellen0

Genehmigungsgebühr Fr. 100,—-

Publikationskosten Fr,18.—— (Staatskanzlei Nr. 52 ) ~
Fr. 118,——

Der Staats schreiber:

Bau—Departement (3) Sch

Kant, Hochbauamt (2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2),~

Jur. Sekretär des Bau—Departementes

Amt für Raumplanung (2),~
~en,Bau~dPerin~eter-Rele~nt

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, mit 1 Satz ren, Plänen 3 je 1
cm, Bau— und Perimeter—Replement Repl. folren säter

Kant, Finanzverwaltung (2)

Arntschreiberei Bucheggberg, 4500 Solothurn, mit 1 Satz den, Plänen
~el~en,Bau-undPeriineter-Replen~entR~l.fo1en

Sekretariat der Katasterschatzung, mit 1 Satz ~ren, P~en3
~n.Bau~dPerii~eter-ReglenientRep‘l.folgensäter~

Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4571 Kyburg—Buchegg, mit 1 Satz

~l.folge~asäter

Baukommission der Einwohnergemeinde, 4571 Kyburg—Buchegg, mit
3 Sätzen gen. Plänen (9j,~ ‚je l~en.Bau—undPerimeter—

2rflent~i,. folgen späte~)
Delegierter des Bundes für Raumplanung, Bahnhofplatz 10, 3003 Bern,

mit Kartenaus s chnitt B~jfolgt ~~er

Amtsblatt Publikation: 11Der Zonen—, Strassen— und Baulinienplan,
und das Bau—Reglement der Einwohnergemeinde
Kyburg—Buchegg werden genehmigt,
Das Zonen— und Perimeter—Reglement werden
unter Vorbehalt gewisser Aenderungen ge
nehmigt.




